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 Antwort
 der  Bundesregierung

 auf  die  Kleine  Anfrage  der  Abgeordneten  Cornelia  Behm,  Nicole  Maisch,
 Undine  Kurth  (Quedlinburg),  weiterer  Abgeordneter  und  der  Fraktion
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 –  Drucksache  17/27  –

 Gewässerprivatisierung

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Seen  und  diesen  ähnliche  Gewässer  wie  beispielsweise  Flussarme  sind  von
 großer  ökologischer  und  sozialer  Bedeutung.  Mit  ihren  weitläufigen  Schilf-  und
 vielfältigen  Uferbereichen  sind  sie  wertvolle  Orte  der  biologischen  Vielfalt.
 Darüber  hinaus  sind  sie  für  die  Regulierung  des  Landschaftswasserhaushalts,
 als  landschaftsbildende  Elemente  sowie  für  Tourismus  und  Fischerei  un-
 verzichtbar.  Eingebettet  in  ihre  jeweilige  spezifische  Landschaft  mit  den  dort
 lebenden  Menschen  bilden  sie  eine  natürliche  und  kulturelle  Einheit.

 Der  offene  Zugang  zu  den  Seen  und  das  Engagement  der  Bürgerinnen  und
 Bürger  für  die  weitere  touristische  Erschließung  der  heimischen  Gewässer
 werden  vielerorts  jedoch  durch  Privatisierungsbemühungen  des  Bundes  und
 der  Länder  gefährdet.

 Viele  Gemeinden  sind  aufgrund  ihrer  Haushaltssituation  nicht  in  der  Lage,  die
 auf  ihrem  Gebiet  befindlichen  Seen  vom  Bund  zu  kaufen.  Durch  den  Verkauf
 der  Seen  an  Private  besteht  die  Gefahr,  dass  die  Einwohner  beispielsweise
 Badestellen  und  Stege  nicht  mehr  oder  nicht  mehr  kostengünstig  nutzen  kön-
 nen,  Fauna  und  Flora  wirtschaftlichen  Interessen  weichen  müssen  und  sich  die
 Wasserqualität  durch  fehlende  oder  nicht  sachgerechte  Pflege  verschlechtert.  Es
 ist  beispielsweise  zu  befürchten,  dass  private  Eigentümer  mit  dem  Erhalt  der
 Seen,  insbesondere  mit  der  Umsetzung  der  EU-Wasserrahmenrichtlinie  im  Ein-
 zelfall  überfordert  sein  könnten,  da  die  Gewässergüte  oftmals  von  Faktoren  be-
 einflusst  wird,  die  sich  dem  Einfluss  von  Privatpersonen  entziehen.

 Seen  mit  überwiegender  Bedeutung  für  ihr  ökologisches  Umfeld,  den  Land-
 schaftswasserhaushalt,  die  Naherholung  und  den  Naturtourismus  sollten  des-
 halb  im  Besitz  der  öffentlichen  Hand  verbleiben.
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1.  Welche  Seen,  Teile  von  Seen  oder  diesen  ähnliche  Gewässer  wie  beispiels-
 weise  Flussarme  befinden  sich  im  Besitz  des  Bundes,  aufgelistet  nach  Bun-
 desländern  mit  Namen  des  Gewässers  und  der  jeweiligen  Flurstückangaben?

 Die  Gewässerprivatisierung  betrifft  hauptsächlich  die  BVVG  Bodenverwer-
 tungs-  und  -verwaltungs  GmbH  (BVVG).  Im  Bestand  der  BVVG  befinden  sich
 noch  rund  15  000  ha  Wasserflächen,  verteilt  auf  rund  39  000  Flurstücke.  Neben
 kleinen  Teich-  und  sonstigen  Wasserflächen  verfügt  die  BVVG  noch  über  rund
 290  Seen  oder  Teile  von  Seen.

 Aus  Kapazitäts-  und  Darstellungsgründen  werden  in  den  Anlagen  1  und  2  ledig-
 lich  die  Seen  mit  einer  BVVG-Fläche  oder  anteiliger  BVVG-Fläche  von  mindes-
 tens  10  ha  nach  Bundesländern  (sie  liegen  alle  in  Brandenburg  und  Mecklen-
 burg-Vorpommern)  aufgeführt.  Bei  der  Bundesanstalt  für  Immobilienaufgaben
 (BImA)  befinden  sich  rund  40  Gewässer  mit  einer  Gesamtfläche  von  etwa  640  ha.

 Zum  Eigentum  der  Lausitzer  und  Mitteldeutschen  Bergbau-Verwaltungsgesell-
 schaft  mbH  (LMBV)  gehören  derzeit  noch  37  Gewässer  bzw.  zukünftige  Gewäs-
 ser  (Bergbaufolgeseen),  die  im  Rahmen  der  Sanierung  aus  den  Tagebaurest-
 löchern  entstanden  sind.  Die  Auflistung  dieser  Gewässer  ist  in  Anlage  3  enthal-
 ten.  Flurstücksangaben  können  auf  Grund  der  Vielzahl  der  Datensätze  nur  mit
 erheblichem  zeitlichen  Aufwand  bereitgestellt  werden.  Zu  den  von  der  Wasser-
 und  Schifffahrtsverwaltung  des  Bundes  (WSV)  gemäß  Artikel  87  und  89  Grund-
 gesetz  sowie  dem  Bundeswasserstraßengesetz  (WaStrG)  verwalteten  Bundes-
 wasserstraßen  gehören  neben  Flüssen  und  Kanälen  auch  Seen  und  seeartige
 Erweiterungen,  wie  z.  B.  der  große  Wannsee  in  Berlin.  Die  dem  allgemeinen
 Verkehr  dienenden  Bundeswasserstraßen  sind  in  der  Anlage  zum  WaStrG  auf-
 geführt.  Bestandsänderungen  an  Bundeswasserstraßen  erfordern  ein  Verfahren
 nach  §  2  WaStrG.  In  den  Antworten  zu  den  Fragen  2  bis  12  wird  daher  nicht  mehr
 auf  Seen  innerhalb  von  Bundeswasserstraßen  eingegangen.

 2.  Welche  dieser  Gewässer  sind  im  engeren  Sinne  keines  natürlichen
 Ursprungs  wie  beispielsweise  Bergbaufolgeseen?

 Alle  noch  im  Eigentum  der  LMBV  befindlichen  Gewässer  sind  Bergbaufolge-
 seen  und  haben  somit  keinen  natürlichen  Ursprung.

 3.  Bei  welchen  Gewässern  umfassen  die  dazugehörigen  Flurstücke  auch  Ufer-
 bereiche,  und  wie  groß  sind  diese  jeweiligen  Flächen?

 Die  Datensysteme  der  BVVG  und  der  BImA  enthalten  dazu  keine  Informatio-
 nen.  Die  Gewässer  der  LMBV  beinhalten  neben  der  Wasserfläche  auch
 angrenzende  Landfläche,  mindestens  die  zugehörige  Böschung  sowie  einen
 Gewässerschonstreifen  von  ca.  10  m.  Im  Hinblick  auf  die  Größe  der  Ufer-
 bereiche  können  auch  hier  wegen  laufender  Flurneuordnungsverfahren  keine
 genauen  Aussagen  getroffen  werden.

 4.  Von  welchen  Einrichtungen  des  Bundes  wie  beispielsweise  der  Bundes-
 anstalt  für  Immobilienaufgaben  oder  der  Bodenverwertungs-  und  -verwal-
 tungs  GmbH  werden  die  jeweiligen  Gewässer  verwaltet  bzw.  gegebenen-
 falls  privatisiert?

 Neben  der  BVVG  und  der  BImA  verwaltet  und  verwertet  auch  die  LMBV
 Gewässerflächen.
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5.  Bedeutet  die  Bekanntmachung  der  Bodenverwertungs-  und  -verwaltungs
 GmbH,  dass  sie  bis  zum  Jahresende  2009  keine  weiteren  Gewässer  zum  Ver-
 kauf  ausschreiben  wolle,  dass  auch  Gewässer,  für  die  das  Ausschreibungs-
 verfahren  bereits  abgeschlossen,  der  Verkauf  aber  noch  nicht  vollzogen
 wurde,  bis  zu  diesem  Datum  nicht  verkauft  werden?

 Zum  Zeitpunkt  der  Bekanntmachung  der  BVVG  gab  es  keine  derartigen  Aus-
 schreibungsverfahren.

 6.  Betrifft  der  Verkaufsstopp  auch  andere  Einrichtungen  des  Bundes  wie  zum
 Beispiel  die  Bundesanstalt  für  Immobilienaufgaben?

 Die  BImA  hat  eine  gleichartige  Entscheidung  getroffen.  Die  LMBV  ist  nicht  be-
 troffen.

 7.  Wird  die  Bundesregierung  die  Privatisierung  von  Seen  und  ihnen  ähnlichen
 Gewässern  zum  1.  Januar  2010  wieder  aufnehmen,  und  wie  begründet  sie
 ihre  Entscheidung?

 Aus  dem  Gesetz  zur  Privatisierung  und  Reorganisation  des  volkseigenen  Vermö-
 gens  (Treuhandgesetz)  ergibt  sich  der  gesetzliche  Auftrag  zur  Privatisierung
 auch  von  Seen.  Die  Seen  werden  allerdings  zunächst  insbesondere  der  Belegen-
 heitsgemeinde  zum  Kauf  angeboten.  Der  Gemeingebrauch  von  Seen  ist  nach
 Maßgabe  des  Wasserhaushaltsgesetzes  und  der  Wassergesetze  der  Länder  ge-
 schützt  und  daher  von  jedem  (öffentlichen  oder  privaten)  Gewässereigentümer
 zu  dulden.  Schützenswerte  Interessen  der  jeweiligen  Kommune  hinsichtlich
 kommunaler  Anlagen,  die  der  Freizeit  und  Erholung  der  Bürger  dienen,  sowie
 Anlagen,  die  touristischen  Zwecken  dienen  als  auch  ein  bereits  bestehender
 öffentlicher  Zugang  werden  bei  einer  Privatisierung  abgesichert.  Im  Übrigen
 unterliegt  auch  die  Gewässerbenutzung  durch  private  Erwerber  von  Seen  den
 wasserrechtlichen  Vorschriften.

 Die  BImA  ist  nach  dem  BImA-Errichtungsgesetz  zur  wirtschaftlichen  Verwer-
 tung  der  für  Bundeszwecke  entbehrlichen  Liegenschaften  unter  Beachtung  der
 Bundeshaushaltsordnung  (insbesondere  voller  Wert)  verpflichtet,  das  gilt  auch
 für  Seen.  Das  Veräußerungsverfahren  der  BImA  wird  dem  oben  genannten  Ver-
 fahren  entsprechen.

 8.  Welche  Seen,  Teile  von  Seen  oder  diesen  ähnliche  Gewässer  wie  beispiels-
 weise  Flussarme  wurden  durch  den  Bund  seit  1990  verkauft,  aufgelistet
 nach  Bundesländern  mit  Namen  des  Gewässers  und  der  jeweiligen  Flur-
 stückangaben?

 Die  BVVG  hat  bisher  rund  15  000  ha  Gewässerflächen  verkauft,  davon  der  über-
 wiegende  Teil  für  eine  fischereiwirtschaftliche  Nutzung  bzw.  für  Naturschutz-
 zwecke.  Eine  weitergehende  Statistik  wird  bei  der  BVVG  dazu  nicht  geführt.  Die
 BImA  verfügt  nicht  über  eine  gesonderte  Verkaufsstatistik  zu  Seen.  Die  von  der
 LMBV  bereits  veräußerten  Gewässer  sind  in  Anlage  4  aufgelistet.  Auch  hier
 können  Flurstückangaben  auf  Grund  der  Vielzahl  der  Datensätze  nur  mit
 erheblichem  zeitlichen  Aufwand  bereitgestellt  werden.
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9.  Bei  welchen  der  verkauften  Gewässer  umfassten  die  dazugehörigen  Flur-
 stücke  auch  Uferbereiche,  und  wie  groß  waren  diese  jeweiligen  Flächen?

 Weder  BVVG  noch  die  BImA  führen  eine  Statistik,  die  die  Beantwortung  dieser
 Frage  ermöglicht.  Von  der  LMBV  wurden  mit  wenigen  Ausnahmen  (Wasser-
 flächen  des  Geiseltalsees)  gemeinsam  mit  der  reinen  Wasserfläche  auch  die  Ufer-
 bereiche  sowie  weitere  angrenzende  Flächen  verkauft.  Die  veräußerten  Ge-
 wässer  waren  teilweise  Bestandteil  größerer  Liegenschaftsverkäufe  (Land-  und
 Wasserflächen)  für  zukünftige  touristische  Entwicklungen  oder  für  die  Belange
 des  Naturschutzes.  Das  Verhältnis  zwischen  Land-  und  Wasserflächen  bei  den
 einzelnen  Verkäufen  ist  in  Anlage  4  dargestellt.

 10.  Zu  welchem  Preis  wurden  die  entsprechenden  Gewässer  den  Kommunen
 angeboten,  und  welcher  Kaufpreis  wurde  am  Ende  beim  Verkauf  erzielt?

 Die  Beantwortung  dieser  Frage  wäre  nur  nach  einer  unverhältnismäßig  zeitauf-
 wändigen  Recherche  möglich.  Der  Verkauf  von  Gewässern  an  Kommunen  durch
 die  LMBV  erfolgte  grundsätzlich  zum  gutachterlich  ermittelten  Verkehrswert.

 11.  Welche  Kommunen  haben  von  ihrem  Vorkaufsrecht  Gebrauch  gemacht
 und  Seen,  Teile  von  Seen  oder  diesen  ähnliche  Gewässer  wie  beispiels-
 weise  Flussarme  erworben?

 Gemäß  Verwertungsrichtline  der  LMBV  haben  alle  Kommunen  das  Recht,  die
 Gewässer  in  ihrem  Einzugsbereich  zum  Verkehrswert  zu  erwerben.  Aus  Anlage  4
 ist  ersichtlich,  welche  Anliegerkommunen  von  diesem  Recht  Gebrauch  gemacht
 haben.  Bei  der  BVVG  und  der  BImA  wäre  die  Beantwortung  auch  dieser  Frage
 nur  nach  einer  unverhältnismäßig  zeitaufwändigen  Recherche  möglich.

 12.  Welche  der  verkauften  Gewässer  sind  nach  dem  Verkauf  nicht  mehr  über
 ein  öffentliches  Grundstück  zugänglich?

 Dazu  liegen  bei  der  BVVG  und  der  BImA  keine  Erkenntnisse  vor.  Bei  der  LMBV
 erfolgten  solche  Verkäufe  nicht.  Eine  Ausnahme  stellen  lediglich  an  Natur-
 schutzorganisationen  verkaufte  Gewässer  dar,  die  Bestandteil  großflächig  ge-
 schützter  Bereiche  sind.
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